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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 12.5.2025

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

In der aktuell gül�gen Geschä!sordnung (Beschluss vom 23.8.218) ist unter Punkt XIV. die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geregelt. Darin wird eine Verfahrensweise 

beschrieben, die die Möglichkeit der Stellungnahme des Jugendbeirates zu ihn betreffenden 

Vorlagen vorsieht. Eine Evaluierung wurde noch in der vergangenen Wahlperiode 

vorgesehen:

„XIV. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

§ 44 Möglichkeit der Stellungnahme zu Vorlagen

Zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen werden dem in der Stadt Dieburg gebildeten 

Jugendbeirat zeitgleich mit den Stadtverordneten alle Vorlagen für die 

Stadtverordnetenversammlung sowie der Ausschüsse, die Kinder und Jugendliche betreffen, 

zugeleitet, um diesem Stellungnahmen zu ermöglichen. Diese Verfahrensweise ist bis zum 1. 

Quartal 2020 anzuwenden. Danach ist in einer Jugendvollversammlung über die in dieser Zeit

gemachten Erfahrungen zu berichten.“

Dazu bi en wir um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wurden dem Jugendbeirat entsprechende Vorlagen zugeleitet?

2. Wer hat die Entscheidung zur Relevanz der Inhalte für Kinder und Jugendliche 

getroffen?

3. Hat eine Evaluierung zum genannten Zeitraum sta;gefunden? 

4. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?

5. Welche Vorschläge zur weiteren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurden 

außerdem in Erwägung gezogen oder umgesetzt?

Mit freundlichen Grüßen

Kers�n Memminger
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